
TEIL A: PLANZEICHNUNG PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m
HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE 
ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,8

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: ABSTANDSFLÄCHE ZUR ORTSLAGE UND ZUR 
BUNGALOWSIEDLUNG
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

V / A / E

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V = VERMEIDUNGS- UND 
MINIMIERUNGSMASSNAHMEN; A = AUSGLEICHSMASSNAHMEN;  
E = MASSNAHMENEMPFEHLUNG) 
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25B BAUGB)

o 83.5

NATÜRLICHE GELÄNDEOBERKANTE ÜBER NHN: Als unterer Bezugspunkt gilt die natür-
liche Geländeoberkante gem. § 2 Abs. 12 BbgBO. Die maßgebliche Geländeoberfläche 
ist dem Planeinschrieb des Vermessungsplanes, der dem Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zugrunde liegt, zu entnehmen. Zwischenwerte sind zu interpolieren.

Nutzungsart Anlagenhöhe

Grundflächenzahl -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1 SONSTIGE SONDERGEBIET 
„PHOTOVOLTAIK“ (SOPV) 
ANALOG § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freiflächen-Photovol-
taik-Anlage, siehe Plan.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Anlagen zur Speicherung solarer Energie.
3. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-  oder Speicher-

Anlage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, Zäune, 
Wechselrichter, Transformatoren, Brandschutz-
mauern, Überwachungskameras.

4. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 
21 A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 2,5 m zulässig. Alle sonstigen Anlagen und 
Nebenanlagen (z.B. Speicher, Trafogebäude) dürfen 
eine Höhe von 3,5 m nicht überschreiten. Anlagen für 
den Blitzschutz und Kameramasten zur Überwachung 
des Geländes dürfen eine Höhe von max. 6,5 m auf-
weisen.

Als unterer Bezugspunkt wird die natürliche Gelän-
deoberkante gem. § 2 Abs. 12 BbgBO festgesetzt. 
Die maßgebliche Geländeoberfläche ist dem Vermes-
sungsplan, der dem Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan im weiteren Verfahren zugrunde gelegt wird, zu 
entnehmen. Zwischenwerte sind zu interpolieren.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird für die Sonstigen 
Sondergebiete „Photovoltaik“ (Modulfläche) als proji-
zierte überbaubare Fläche auf 0,8 festgesetzt. 

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Plan 
mittels Baugrenzen festgesetzt. Die PV-Modultische 
und Speicher-Anlagen sind innerhalb der im Plan defi-
nierten Baugrenze zu errichten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lagen erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen 
und Wechselrichter dürfen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. 

4. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: 
ABSTANDSFLÄCHE ZUR ORTSLAGE UND 
ZUR BUNGALOWSIEDLUNG

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.

5. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: 

FELDWIRTSCHAFTSWEG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

6.  PRIVATE GRÜNFLÄCHEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der privaten Grünflächen sind Versickerungs-
mulden, und Entwässerungsgräben zulässig. Innerhalb 
der Grünflächen sind wasserdurchlässige Zufahrten / 
Zuwegungen zulässig.

7. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

V1: Baufeldvorbereitung außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten 
In Bezug auf den Artenschutz sind die Rodungsfristen 
n. § 39 BNatSchG zu beachten und vorliegend auf 
die Baufeldfreimachung insgesamt zu übertragen. Es 
ist darauf zu achten, dass die Ackerflächen im Vorfeld 
der beginnenden Bauarbeiten weder eingesät werden, 
noch dass eine Brachevegetation aufkommt, um so 
eine Brutraumnutzung durch Bodenbrüter innerhalb 
des Baufeldes, namentlich der Feldlerche zu unter-
binden. Folgebruten in der Zeit nach August sind nicht 
zu erwarten, folglich kann hier die Gestattungszeit 
des § 39 BNatSchG auf den Zeitraum ab September 
erweitert werden. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
Brandschutz
• Innerhalb des Solarparks sind in Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr Feuerzufahrten und -wege anzule-

gen.
Denkmalschutz
• In 3 Abschnitten des Vorhabenbereichs besteht aufgrund fachlicher Kriterien die begründete Vermutung, dass 

hier bislang noch nicht aktenkundig gewordene Bodendenkmale im Boden verborgen sind.
• Die Vermutung gründet sich u. a. auf folgende Punkte:

1. Bei den ausgewiesenen Bereichen handelt es sich um Areale, die in der Prähistorie siedlungsgünstige na-
turräumliche Bedingungen aufwiesen, da sie ehemals in Niederungs- bzw. Gewässernähe an der Grenze 
unterschiedlicher ökologischer Systeme lagen. Nach den Erkenntnissen der Urgeschichtsforschung in Bran-
denburg stellten derartige Areale aufgrund der begrenzten Anzahl siedlungsgünstiger Flächen in einer 
Siedlungskammer Zwangspunkte für die prähistorische Besiedlung dar.

2. Die ausgewiesenen Flächen entsprechen in ihrer Topographie derjenigen der bekannten Fundstellen in der 
näheren Umgebung.

3. In manchen Vermutungsbereichen deuten Bodenfunde bereits auf das Vorhandensein von Bodendenkma-
len hin.

• Auflagen im Bereich von Bodendenkmal-Vermutungsflächen:
• Die Termine der Erdarbeiten in den ausgewiesenen Bodendenkmalvermutungsbereichen sind daher sowohl 

der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde als auch dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmal-
pflege und Archäologischen Landesmuseum, Referat Großvorhaben, zwei Wochen im Voraus mitzuteilen.

• Sollten während der Bauausführung bei Erdarbeiten - auch außerhalb der als Bodendenkmalvermutungsbe-
reich gekennzeichneten Flächen - Bodendenkmale (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle 
oder -bohlen, Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände u. Ä.) entdeckt werden, sind diese unverzüglich der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 BbgDSchG). Die Entdeckungsstätte und die Funde sind bis 
zum Ablauf einer Woche unverändert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vor-
genommen werden können. Gemäß § 11 Abs. 3 BbgDSchG kann die Denkmalschutzbehörde diese Frist um 
bis zu 2 Monate verlängern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der 
Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes öffentliches Interesse, 
kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um einen weiteren Monat verlängert werden. Die 
Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen (§ 11 
Abs. 4 BbgDSchG).

• Werden in den ausgewiesenen Vermutungsbereichen und darüber hinaus archäologische Dokumentationen 
notwendig, so hat die/der Träger/in des Vorhabens nach Maßgabe der §§ 7, 9 und 11 BbgDSchG sowohl die 
Kosten der fachgerechten Dokumentation im Rahmen des Zumutbaren zu tragen als auch die Dokumentation 
sicherzustellen.

• Empfehlung im Bereich von Bodendenkmal-Vermutungsflächen:
• Um Bauverzögerungen zu vermeiden und bereits frühzeitige Planungssicherheit zu erhalten, ist für Bereiche, 

in denen Bodendenkmale begründet vermutet werden, die Einholung eines archäologischen Fachgutachtens 
durch die/den Vorhabenträger/in empfohlen, sofern in diesen Bereichen Bodeneingriffe geplant sind (vgl. Ver-
waltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur über die denkmalrechtliche Er-
laubnisfähigkeit von Anlagen zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien [VV EED] vom 20. Juli 2023, 
Amtsbl. 32 v. 16.08.2023). In dem Gutachten ist mittels einer Prospektion zu klären, inwieweit Bodendenk-
malstrukturen von den Baumaßnahmen im ausgewiesenen Vermutungsbereich betroffen sind und in welchem 
Erhaltungszustand sich diese befinden.

• Bei einer bauvorbereitenden archäologischen Prospektion handelt es sich um eine kostengünstige und schnell 
durchführbare Maßnahme: In den ausgewiesenen Bereichen mit begründet vermuteten Bodendenkmalen 
werden in einem Abstand von 25 m Bodenproben entnommen und nach kulturellen Hinterlassenschaften 
(Tonscherben, Knochen, Metallgegenstände u. Ä.) untersucht. Fällt das Ergebnis der Prospektion positiv aus, 
sind weitere bodendenkmalpflegerische Maßnahmen gem. §§ 7, 9 und 11 BbgDSchG abzuleiten und i. d. R. 
bauvorbereitend durchzuführen. Fällt das Ergebnis der Prospektion negativ aus, kann im untersuchten Ab-
schnitt auf weitergehende Schutz- und Dokumentationsmaßnahmen verzichtet werden. In Abhängigkeit von 
den technischen Voraussetzungen kann das Gutachten ggf. auch baubegleitend erstellt werden.

• Flächen oder Trassen, die lediglich während der Bauzeit genutzt werden (z. B. Bau- und Materiallager und u. 
U. auch Arbeitsstraßen), sollten nicht im Bereich von Bodendenkmal-Vermutungsflächen eingerichtet werden 
bzw. nur dort, wo bereits eine Versiegelung des Bodens vorliegt. Durch den notwendigen Oberbodenabtrag 
und das verstärkte Befahren dieser Flächen mit schwerem Baugerät sowie durch mögliche Bagger- oder Rau-
penaktivität o. ä. Eingriffe in den Untergrund wird die Bodendenkmalsubstanz umfangreich ge- und zerstört. 
Sollte es nicht möglich sein, bauzeitlich genutzte unversiegelte Flächen und Wege außerhalb vermuteter Bo-
dendenkmale anzulegen, so werden ggf. kostenpflichtige Schutz- bzw. Dokumentationsmaßnahmen notwen-
dig.

• Die bauausführenden Firmen sind über die genannten Auflagen und Denkmalschutzbestimmungen zu unter-
richten und zu ihrer Einhaltung zu verpflichten.

• Es können jederzeit neue Bodendenkmale auftreten. Änderungen bzw. Ergänzungen des Bodendenkmalbe-
standes sind jederzeit möglich und zu berücksichtigen. Die Denkmalliste wird kontinuierlich fortgeschrieben.

EWE NETZ GmbH
• Die Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten 

und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Es ist sicherzustel-
len, dass die Leitungen und Anlagen durch das Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt 
werden.

• Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der Anlagen, wie z.B. Änderungen, Be-
seitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, 
sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für 
die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch 
EWE NETZ. Es wird darum gebeten in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommunika-
tionslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit einzuplanen. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation 
erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) ist die EWE NETZ GmbH in 
weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. 

• Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen 
und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine 
anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.

Geologie
• Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.
• Außerdem wird auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder geophysikalischen Unter-

suchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder Auskunftspflicht hingewiesen (§ 8 ff Gesetz zur staatli-
chen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geo-
logischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geolo-
giedatengesetz-GeolDG)).

Immissionsschutz
• Bei einer Photovoltaik-Freiflächenanlage handelt es sich aus immissionsschutzrechtlicher Sicht um eine nicht-

genehmigungsbedürftige Anlage. Nach § 22 BlmSchG muss der Betreiber solcher Anlagen diese so er-richten 
und betreiben, dass nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Umweltbeeinträchtigungen verhin-
dert werden. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist darauf zu achten, dass die von der PV-Anlage aus-
gehenden Licht-Emissionen und Geräuschemissionen nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen auf die 
Nachbarschaft führen.

Die Einsicht in die verwendeten technischen Normen und Richtlinien ist beim Bauamt des Amtes 
Seelow-Land möglich.

HINWEISE VERFAHRENSVERMERKE
• Die Vorhabenträgerin, die DAH Photovoltaik 3. 

GmbH, hat mit Schreiben vom __.__.____ die Ein-
leitung eines Satzungsverfahrens nach § 12 BauGB 
beantragt.

• Die Gemeindevertreterversammlung hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Energiepark Marxdorf“ mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Be bau-
ungs plan aufzustellen, wurde am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und demgemäß von der Planung unter-
richtet und um Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefor-
dert (§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Die Gemeindevertreterversammlung hat in ihrer 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und 
die Veröffentlichung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Energiepark Marxdorf” mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan im Internet beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil  B), dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan, der Begründung und dem 
Umweltbericht, wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis ein schließlich __.__.____ im Internet veröf-
fentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen 
bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand 
eine öffentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben kön-
nen, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der Veröffentlichung im Internet / öffent-
lichen Auslegung gingen seitens der Behörden und 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden sowie der Bürger Anregungen 
und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch die Gemeindevertreterversammlung am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Die Gemeindevertreterversammlung hat am 
__.__.____ den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Energiepark Marxdorf” und den Vorhaben- 
und Erschließungsplan als Satzung beschlossen (§ 
10 Abs. 1 BauGB). Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B), dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan sowie der Begründung und dem 
Umweltbericht.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Energie-
park Marxdorf” und der Vorhaben- und 
Erschließungsplan werden hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Seelow, den __.__.____   

 ________________
 Der Amtsdirektor

• Es wird bestätigt, dass der Inhalt des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die 
textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergange-
nen Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung 
vom __.__.____ übereinstimmen.

Ausgefertigt: Seelow, den __.__.____  

 ________________
 Der Amtsdirektor

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewie-
sen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan „Energiepark Marxdorf”, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B), dem Vorhaben- und Erschließungs-
plan sowie der Begründung und dem Umweltbericht, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Seelow, den __.__.____   

 ________________
 Der Amtsdirektor

Bearbeitet im Auftrag der 
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Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom März 2021 und weist 
die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich 
der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in 
die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.
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Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen 
in den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 327).

• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. November 
2018 (GVBl.I/18), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]). 

• Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bun-
desnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-
schutzausführungsgesetz) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBI. 1/13, 
Nr. 3 und Nr. 21), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], 
S.11).

• Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012 
(GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 
29 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 
9], S.14.

• Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denk-
male im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Denkmalschutzgesetz - BbgD-SchG) vom 24. Mai 
2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 5. März 2024 
(GVBl.I/24, [Nr. 9], S.9).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

V2: Gehölzschutz 
Die angrenzenden Wald- und Gehölzflächen sind 
während der Bauarbeiten vor Schäden zu schützen. 
Es wird vorgeschlagen, als erste Baumaßnahme den 
Sicherheitszaun der Anlage zu errichten. Sofern erfor-
derlich, sind gem. Entscheidung der ÖBB (V 8), wei-
tere geeignete Baumschutzmaßnahmen (Rückschnitt, 
ggfs. Stammschutz) auszuführen. Die DIN 18 920, R 
SBB 2023 (Richtlinien zum Schutz von Bäumen und 
Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen) und die 
ZTV-Baumpflege (insb. Pkt. 3.5) der FLL sind zu beach-
ten. 
Falls es zu Schädigungen von Gehölzen (Äste, 
Borke und Wurzeln) kommt, ist eine entsprechende 
Wundversorgung und Behandlung durchzuführen (z.B. 
Wundverschluss mit Compo Lac Balsam). 
Der nach Süden abgehende Feldwirtschaftsweg ist 
einschließlich seiner begleitenden Gehölze aus dem 
Solarpark auszuzäunen, so dass ein vollständiger 
Erhalt gewährleistet wird. 

V3: Ad-hoc-Kontrollen außerhalb der Gestattungszeiten 
des § 39 BNatSchG 
Bei dem auf die vorbrutzeitliche Baufeldräumung (bis 
zum 01.03.) folgenden kontinuierlichen Baubetrieb 
muss sichergestellt werden, dass insbesondere bei 
einem sukzessiven Vorgehen bei der Aufständerung 
keine Bodenbrüter betroffen sind. Daher sind in der 
Folgezeit ad-hoc-Kontrollen auf Besatz von anvisierten 
Arbeitsflächen durchzuführen. Sollten Bruten innerhalb 
des Baufeldes nachgewiesen werden, sind die Arbeiten 
in einem gem. Gassner et al. (2010) planerisch zu 
berücksichtigenden artspezifischen Puffer von mindes-
tens 20m um den Brutplatz auf die Zeit nach Ende der 
Brut zu verschieben. Dies bedeutet, dass insbesondere 
die Phase der Brutplatzsuche und des Brutbeginns 
(März-April) intensiv durch die ÖBB zu überwachen ist. 
Bei Greifvögeln (in angrenzenden Gehölzbeständen) 
ist ein Radius von 50 Meter bis zum Ausfliegen der 
Jungen auszusparen. 
Sofern Reptilien innerhalb des Baufeldes entdeckt wer-
den, sind diese aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich 
zu vergrämen. Bauzeitliche Schutzzäune sind nicht 
erforderlich, da ein Belaufen der Ackerflächen, etwa 
durch die in den Randbereichen erwartbare bzw. 
in einem der Sölle nachgewiesene Zauneidechse, 
unwahrscheinlich ist. 
Allerdings ist es auch möglich, dass sich unter hohl 
liegendem Material tagsüber Tiere verstecken. Beim 
Bewegen des Materials entdeckte Tiere sind unver-
züglich aufzunehmen oder aus der Gefahrenzone zu 
vertreiben. 

V5: Bodenschutz 
Grundsätzlich sind alle Maßnahmen so auszufüh-
ren, dass Bodenverunreinigungen und/oder schädliche 
Bodenveränderungen ausgeschlossen sind (§ 4 (1) 
BBodSchG).
Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf 
einen sparsamen, schonenden und fachgerechten 
Umgang mit Boden zu achten. Die Bodenarbeiten 
sind nach den einschlägigen Vorschriften der DIN 
18 915 („Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Bodenarbeiten“) durchzuführen. Die Anforderungen 
der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben“, sowie der DIN 
19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ sind zu 
beachten. Dies ist durch die gem. V 8 festgelegte 
bodenkundliche Baubegleitung sicherzustellen. 
Auf die Anforderungen der am 01.08.2023 in 
Kraft getretenen Verordnung zur Einführung 
einer ErsatzbaustoffVO zur Neufassung der 
Bundesbodenschutz- und AltlastenVO und zur 
Änderung der Deponie- und GewerbeabfallVO wird 
verwiesen. 
Baubedingte Wirkungen durch das Befahren mit 
schwerem Gerät und eine damit einhergehen-
de Bodenverdichtung sind gem. der stark sandigen 
Bodenfraktionen auf dem überwiegende Teil der PVA-
Fläche nicht zu erwarten. Dennoch sind Maschinen 
mit möglichst geringem Gesamtgewicht und geringer 
Flächenpressung (Kettenfahrzeuge oder Radfahrzeuge 
mit Breit- und Terrareifen)  einzusetzen. Die Arbeiten mit 
Maschinen sind nach längeren Niederschlagsphasen 
gem. Entscheidung der ÖBB ggfs. einzustellen. Die 
Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit sowie 
die spezifische Maschineneinsatzgrenze kann nach 
DIN 19639 (2019) in Abhängigkeit von Bodenfeuchte 
und Konsistenzbereichen ermittelt werden
Grundsätzlich sind alle geplanten Erschließungswege 
ausschließlich mit Natursteinschotter herzustellen. 
Die vorgesehenen Baueinrichtungs- und Baubedarfs-
flächen sind vor Baubeginn zu ermitteln und in 
einem Bodenschutzplan räumlich und ausreichend 
dimensioniert festzulegen. Die übrigen Böden dürfen 
nicht mit schweren Maschinen befahren oder als 
Lagerflächen genutzt werden. Dies ist ggfs. durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen (temporärer 
Bauzaun u.a.).
Der zur Errichtung von Trafostationen und Kabelgräben 
(und evtl. Löschwasserkissen/-becken) erforderliche 
Bodenabtrag ist zwischenzulagern, vor Verdichtung 
und Verunreinigung zu schützen und am Standort 
wieder einzubauen. Überschüssige Massen sind an 
anderer Stelle zu verwerten. Die Fläche des Eingriffs 
oder der temporären Beanspruchung ist möglichst 
gering zu halten.
Für den Rückbau der Anlage ist aufgrund der 
betroffenen Flächengröße auf Anordnung der 
Unteren Bodenschutzbehörde eine bodenkund-
liche Baubegleitung mit nachgewiesener Sach- 
und Fachkunde gem. DIN 19 639 zu beauftra-
gen und der Bodenschutzbehörde vor Beginn der 
Arbeiten zu benennen. Sie erstellt ein vorhaben-
bezogenes Bodenschutzkonzept und erstattet der 
Genehmigungsbehörde regelmäßig Bericht über 
den Stand der Arbeiten und der durchgeführten 
Schutzmaßnahmen.
Alle Anlagen und Einrichtungen sind nach Ende der 
Betriebsphase vollständig zurückzubauen und die 
Böden mit ihren Bodenfunktionen wieder herzustellen. 
Der Beginn und Abschluss der Rückbaumaßnahmen ist 
der Unteren Bodenschutzbehörde anzuzeigen.
Auf erosionsgefährdeten Flächen ist für eine geregelte 
Wasserhaltung zu sorgen (gezielte Ableitung über 
Gräben, Sammeln, Abpumpen). Die Fläche ist nach 
Abschluss der Bauarbeiten so rasch wie möglich zu 
begrünen (vgl. A1). 

V6: Grundwasserschutz 
Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das 
Grundwasser sind die einschlägigen Schutz-
maßnahmen gemäß dem Stand der Technik umzuset-
zen. Betankungen und die Lagerung von Kraftstoffen, 
Hydraulik- und Mineralölen sind nur auf befestig-
ten und gegenüber dem Untergrund abgedichteten 
Flächen in dafür zugelassenen Behältnissen erlaubt. 
Auf der Baustelle sind Ölbindemittel in ausreichender 
Menge vorzuhalten. Betonfahrzeuge und -maschinen 
sind nur auf eigens für diesen Zweck eingerichteten 
Anlagen und Flächen zu reinigen. Betonreste und 
-abfälle dürfen nicht im Baufeld abgelagert oder 
zwischengelagert werden, sondern sind umgehend 
ordnungsgemäß zu entsorgen.

V7: Minimierung der Wirkungen auf das Landschaftsbild 
Die Anlage ist aus der Ortslage von Marxdorf aus 
einsehbar. Daher sind hier, ebenso wie im Bereich der 
Ferienhaussiedlung, Sichtschutzpflanzungen vorgese-
hen (vgl. A 3).

V8: Ökologische und bodenkundliche Baubegleitung 
Eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) ist durchzufüh-
ren, deren Aufgabe hier vor allem in der Überwachung 
des bauzeitlichen Brutgeschehens (Schwerpunkt 
Feldlerche) gesehen wird. Die Bauzeiten sind nach 
Vorgaben der ÖBB ggfs. anzupassen. 
Gem. Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde 
(UB) ist zur Sicherstellung des Bodenschutzes wäh-
rend der Baumaßnahme zudem eine bodenkundliche 
Baubegleitung (BBB) gemäß DIN 19639 vorzusehen. 
Die konkreten Schutzanforderungen sind mit der 
unteren Bodenschutzbehörde im Landkreis Märkisch-
Oderland abzustimmen. 
Ggfs. können bei Vorliegen der entsprechenden 
Fachkunde beide Aufgaben auch in Personalunion 
wahrgenommen werden Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) 

• Der Geltungsbereich grenzt nordöstlich an das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Marxdorfer Maserkütten“ (DE-
3551-303) an. 

Naturschutzgebiet (NSG)

• Der Geltungsbereich grenzt nordöstlich an das Naturschutzgebiet „Marxdorfer Moor“ (DE-3551-501) an. 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Örtliche Bauvorschriften (analog § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 87 BbgBO))
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Der geplante Sicherheitszaun ist so anzulegen, dass er für Mittel- und 
Kleinsäuger und für Amphibien und Reptilien passierbar ist, d.h. mit einer Bodenfreiheit von mind. 20 cm. Alter-
nativ ist der Zaun alle 30 m durch 30 cm x 30 cm breite Durchlässe für mittelgroße Säugetiere zu unterbrechen 
(z.B. kurze Röhren, U-Steine).  
Zur besseren Einbindung in das Landschaftsbild wird die Zaunanlage in gedeckten grünen Farbtönen gehalten 
(v.a. Nahwirkung). Die Zaunhöhe wird auf 2,5 m begrenzt (V 7). Eine Heckenpflanzung ist zur Einfriedung ohne 
seitlichen Grenzabstand zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. BBGBO)

A1: Grünlandeinsaat und extensive Bewirtschaftung 
des Sondergebietes 
Auf der Solarparkfläche ist die ackerbauliche 
Bewirtschaftung einzustellen und die Fläche zukünftig 
als Grünland zu bewirtschaften. Hierzu sind die Gassen 
zwischen den Modulreihen und soweit möglich auch 
die von den Modultischen überstandenen Flächen  
mit gebietseigenem zertifiziertem Regiosaatgut in der 
Grundmischung als Trockenwiese einzusäen. Falls es 
zu Bodenverdichtungen durch den Baustellenverkehr 
gekommen ist, ist die Fläche vor der Ansaat zu lockern 
und anschließend grob einzueggen. Das Saatgut ist 
oberflächig aufzubringen und anzuwalzen. 
Aufgrund der dichten Belegung ist eine Mahd in 
den relativ schmalen ca. 2,25 m breiten Gassen 
und unter den Modultischen (Bodenabstand 0,7 
bis 2,6 m) vermutlich ausschließlich motormanuell 
oder mit Spezialgeräten möglich. Zu bevorzugen sind 
Balkenmäher, ggfs. unter den Modultischen auch 
Freischneider. Auf handelsübliche Kreiselmäher und 
einen rasenartigen Schnitt ist zu verzichten. Soweit 
möglich, ist das Mahdgut am Folgetag auszutragen 
und auf eine Mulchmahd zu verzichten. Die Mahd 
hat ein- bis zweimal jährlich zu erfolgen, mit einer 
Erstmahd nicht vor dem 01.06. Da unter und zwischen 
den Modultischen keine Bodenbrüter zu erwarten sind, 
ist ein späterer Mahdtermin nicht erforderlich.
Es ist ein Mindestabstand von 10 cm zwischen Boden 
und Mähwerk einzuhalten, um Insekten zu schonen. 
Walzen und Schleppen ist nur bei Bedarf innerhalb 
der gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG genann-
ten Fristen zulässig. Der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.
Alternativ zur Mahd ist eine extensive Beweidung 
durch Schafe möglich, die allerdings erst im 2. Jahr 
nach der Einsaat beginnen darf. Hierbei ist eine 
Besatzdicht von 1,5 GVE/ha und Jahr nicht zu über-
schreiten. Der Besatz darf nicht vor dem 1. Juni begin-
nen. Eine herbstliche Pflegemahd ist angeraten.

A2: Erhalt/Schaffung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der Feldlerche (und der Grauammer) 
innerhalb des Solarparks (CEF) 
Zum Erhalt von Bruthabitaten der Feldlerche (und der 
Grauammer) erweisen sich die von der Belegung aus-
gesparten Sölle und die erforderlichen Abstandsflächen 
zur Ortslage von Marxdorf als Möglichkeit, an dieser 
Stelle die Brutbedingungen zu verbessern und so einen 
vollständigen Brutraumverlust auf der Belegungsfläche 
zu vermeiden. Darüber hinaus wird die ca. 1,5 ha 
große Grünlandfläche am nordwestlichen Rand des 
Geltungsbereiches nicht mit Modulen belegt und kann 
dahingehend als weitere Ausgleichsfläche genutzt 
werden, ebenso ein bis zu ca. 90m breiter und 330m 
langer Randstreifen neben der Ferienhaussiedlung. 
Entwicklungsziel ist auf allen Flächen Magergrünland 
mit einem an Bodenbrüter angepassten Mahdregime.
Alle Flächen bis auf die bereits bestehende 
Grünlandfläche sind mit zertifiziertem Regiosaatgut 
(UG 22 gem. VWW-Zertifizierung, trockene, blüten-
reiche Mischung) einzusäen. Alternativ zur Einsaat 
von Regiosaatgut kann auch eine Impfung durch 
Auftrag von Heumulch oder Heudrusch aus nahe-
gelegenen Spenderflächen erfolgen, wobei es sich 
hierbei um Magergrünland handeln muss. Die 
Auswahl der Spenderflächen ist, ebenso wie das 
Übertragungsverfahren, mit der UNB abzustimmen. 
Auf der Fläche ist je nach Aufwuchs lediglich eine 
ein- bis maximal zweimalige Mahd/a nach dem Ende 
der Brutzeit von Bodenbrütern zulässig. Mit Blick auf 
die besonders planungsrelevante Feldlerche ist bei 
einer zweimaligen Mahd der erste Schnittzeitpunkt 
auf Mitte Juni zu legen. Der zweite (oder im Fall einer 
einschürigen Mahd der einzige) Mahdtermin ist nach 
dem sicheren Abschluss einer Zweitbrut der Feldlerche 
frühestens ab Mitte August zulässig. 
Bei der Mahd ist ein Mindestabstand von 10 cm 
zwischen Boden und Mähwerk einzuhalten. Das 
Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen, die Flächen 
dürfen nicht gemulcht werden. Eine Düngung ist 
unzulässig. Tätigkeiten zur Grünlandpflege wie 
Walzen und Schleppen haben ausschließlich in den 
Gestattungszeiten des § 39 BNatSchG zu erfolgen.
Zudem ist zur Förderung von Insekten an den Rändern 
der Flächen ein mindestens 10m breiter, jährlich in ca. 
50m langen Abschnitten alternierend in die Mahd ein-
zubeziehender Altgras-/Brachestreifen (vor allem als 
Insektenrückzugsraum) zu entwickeln.
Unter Berücksichtigung der Reviergrößen und der 
gegenüber dem Status quo erzielten Verbesserungen 
darf angenommen werden, dass die Maßnahme den 
Verlust von 6 der 10 nachgewiesenen Brutpaare ver-
meidet.
Nachprüfbares Entwicklungsziel auf allen Teilflächen 
ist eine magere Flachlandmähwiese (FFH-LRT 6510). 

Zusätzlich zu o.g. Maßnahmen sind insgesamt 
fünf weitere 25 x 25 m großen Flächen von einer 
Modulbelegung auszuschließen und gem. den o.g. 
Vorgaben als mageres Grünland zu entwickeln. 
Da Feldlerchen zwar Standort-treu aber nicht 
Nestplatz-treu sind, müssen die Flächen nicht 
zwingend im Bereich nachgewiesener/vermuteter 
Neststandorte der Erfassung liegen. Sie können unter 
Berücksichtigung folgender Richtwerte (hergeleitet aus 
publizierten Beobachtungs- und Nestabstandsdaten 
nach Fachinformationssystem FFH-VP-Info des BfN: 
„Raumbedarf und Aktionsräume von Arten“, Stand: 
10.02.2022) frei gewählt werden: Abstand zu vertika-
len Baumkulissen = 80 m, Abstand der Flächengrenzen 
zueinander >= 50 m).
Alternativ zur Mahd ist auf den genannten Flächen 
(sowie für die gesamte PVA-Fläche) auch eine exten-
sive Beweidung durch Schafe zulässig. Sie ist ins-
besondere auf der floristisch armen Teilfläche 6 zu 
empfehlen, auch um die hier vorhandenen rudimen-
tären Sandrasenfragmente zu sichern bzw. weiter zu 
entwickeln. Hierbei ist eine Besatzdicht von 1,5 GVE/
ha und Jahr nicht zu überschreiten. Die Beweidung 
darf nicht vor dem 1. Juni beginnen.
Um ein durchgehendes Brutangebot zu gewährleisten, 
sind die vermutlich lärmintensiven Rammarbeiten im 
Umfeld der o.g. Maßnahmenflächen soweit möglich, 
außerhalb der Brutphase, d.h. im Zeitraum September 
bis Februar, durchzuführen. Alternativ sind die unter V 
3 beschriebenen ad hoc-Kontrollen durchzuführen.

8. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB I.V.M § 9 
ABS. 1 NR. 25B BAUGB

A3: Anlage naturraum- und standorttypischer Hecken 
(Sichtschutz) 
In den zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB festgesetzten Flächen sind Strauchhecken zu 
pflanzen, die sowohl zur optischen Abschirmung der 
Anlage gegenüber den Siedlungsbereichen als auch 
der Anreicherung von Habitatstrukturen dienen soll.
Bei der Pflanzung sind dicht wachsende, vorzugsweise 
dornenbewehrte und/oder fruchtragende Arten zu 
verwenden, die auch im Winter einen ausreichenden 
Sichtschutz gewährleisten. 

Pflanzliste und Pflanzqualitäten:
Sträucher (2xv, Höhe mind. 100 cm, mind. 3-triebig) 
jeweils zu gleichen Anteilen: Schlehe (Prunus spinosa), 
1-griffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) und Cra-
taegus-Hybriden (C x media, C. x macrocarpa ), Wild-
rosen (z.B. R. canina- und R. corymbifera-Aggregat, 
Hainbuche; Pflanzdichte 1,5 m x 1,5 m

Es sind ausschließlich herkunftsgesicherte Gehölze mit 
der regionalen Herkunft „Ostdeutsches Tiefland“ (Re-
gion 2.1) gem. dem Erlass des Ministeriums für Land-
wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zum Vollzug von 
§ 40 des Bundesnaturschutzgesetzes – Gebietseigene 
Gehölze (Gehölzerlass Brandenburg) mit Herkunfts-
zertifikat zu verwenden. Die Pflanzungen sind zur 
Nutzungsaufnahme, spätestens jedoch bis zum Beginn 
der darauffolgenden Vegetationsperiode mit Fokus auf 
eine Herbstpflanzung vorzunehmen. 
Alle Pflanzungen haben gem. DIN 18916 eine 1-jäh-
rige Fertigstellungspflege und gem. DIN 18919 eine 
Entwicklungspflege über 3 Jahre und eine dauerhafte 
Unterhaltungspflege zu erhalten. Die Bewässerung 
der Pflanzungen gem. DIN 18916 und DIN 18919 ist 
zwingend vorzusehen und sicherzustellen.
Die Maßnahmen der Unterhaltungspflege sind der 
Unteren Naturschutzbehörde vorab anzuzeigen. In-
nerhalb des Zeitraumes zur Entwicklungspflege abge-
hende Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen.

E1: Einbringen von Habitatrequisiten  
Die in dem westlichen Soll registrierte Zauneidech-
sen steht mit Sicherheit in Kontakt mit einem Besatz 
entlang des südöstlichen Waldrands und entlang der 
die Baufläche querenden Wege mit Gehölzsaum. 
Eigene Erfahrungen und Publikationen belegen lo-
kale Populationen in linienartigen Habitaten, wie 
Deiche, Randstreifen an Verkehrswegen und ent-
lang anderer, anthropogener Strukturen. Inten-
sivackerflächen werden i.d.R. nur randlich be-
laufen oder in der Dispersionsphase durchquert.

Es konnten bislang keine Befunde recherchiert wer-
den, nach denen PVA-FA, besonders nach Entwicklung 
der Feldschicht, eine Ausbreitungsbarriere darstel-
len und mithin Teilpopulationen isolieren. Folgt man 
Blanke, sind gerade Licht-Schatten-Wechselzonen für 
die Thermoregulation wechselwarmer Tiere (Reptilien, 
Amphibien) von besonderer Bedeutung und Flächen 
die diese Möglichkeit bieten, von hoher Attraktivität. 
Zur Förderung und Ausdehnung der lokalen Eidech-
senpopulation sind daher in den von Modulen frei ge-
haltenen Randstreifen zielführende Habitatrequisiten 
einzubringen. Dies sind
• Lesesteinhaufen (Material dürfte bei Erdarbeiten 

ausreichend anfallen)
• Totholzhaufen (ggf. in Kooperation mit dem Forst 

werben)
• leicht erhabene Erdhaufen
• eine exakte Planung, auch bei der Saatbett-

Vorbereitung, ist zugunsten eines Mikroreliefs am 
Boden nicht erforderlich

Lage und Form der Requisiten sind durch die öBB zu 
regeln. In die Tiefe der Baufläche reichend, haben die 
Abstände max. 20 m zu betragen. Die Verortung ist 
letztlich so zu wählen, dass Pflegemahden nicht über 
Gebühr behindert werden. 
Der als geschützter Biotop erfasste und ausgesparte 
Lesesteinhaufen ist durch einen Rückschnitt der auf-
kommenden Gehölze soweit wie möglich freizustellen, 
um seine Funktion als Reptilienhabitat wahrzuneh-
men. Der Altbaumbestand bleibt unberührt. 

E2: Biotop- und habitatverbessernde Maßnahmen in-
nerhalb der Sölle 
In den beiden ausgesparten Söllen bestehen grund-
sätzlich weitere Möglichkeiten der Schaffung oder Ver-
besserung der Habitatbedingungen für verschiedene 
Artengruppen. Zwar wiesen die im Biotopkataster 
des Landes Brandenburg als Kleingewässer erfass-
ten Strukturen zumindest in der Erfassungszeit 2022 
und 2023 zu keiner Zeit eine offene Wasserfläche auf, 
weshalb die u.a. bei Bönsel (2023) aufgeführten auf 
Amphibien und Libellen abzielenden Maßnahmen hier 
nicht zielführend sind. Eine nachhaltige Vernässung 
der Sölle zur Schaffung geeigneter Laichbedingungen 
insb. für die Rotbauchunke angesichts der aktuellen 
Feuchteverhältnisse nicht ohne weiteres möglich . 
Dennoch bestehen sowohl für die im westlichen Soll 
registriere Zauneidechse als auch die im östlichen Soll 
erfasste Grauammer und Braunkehlchen durchaus 
Möglichkeiten der Habitatverbesserung. 
Für die Zauneidechse sind daher die unter E 1 ge-
nannten Requisiten auch am oberen Rand der beiden 
Sölle einzubringen. 
Für die beiden Bodenbrüter bedeuten die Modultische 
im Umfeld zunächst ein weiteres Angebot an Sing-
warten. Zudem ist durch den zukünftig ausbleiben-
den Stickstoffeintrag aus den umliegenden Ackerflä-
chen eine Aushagerung der aktuell eutraphenten und 
hochgrasdominierten Grünlandfläche zu erwarten. 
Eine Verbuschung ist nachhaltig durch die Einbezie-
hung in die auf dem Solarpark vorgesehen Mahd oder 
Beweidung zu vermeiden. Im Fall einer Mahd sind die 
beiden Sölle in zwei gleich großen Teilarealen jährlich 
alternierend ab Mitte August zu mähen, so dass stän-
dig Wiesenbrachebereiche zur Verfügung stehen.
Um den habitatverbessernden Effekt zu erhöhen, ist 
ein 10m breiter Rand um die Sölle aus der Modulbele-
gungsfläche auszunehmen und der Maßnahmenfläche 
zuzuschlagen. 

E3: Einbringen künstlicher Nisthilfen 
An den waldrandnahen Modulgestellen sind verschie-
dene Nisthilfen (Vollhöhlen, Halbhöhlen, Nischen, 
„Bienenhotels“) anzubringen. Es sind insgesamt 30 
Nisthilfen für Höhlenbrüter anzubringen.

E4: Anlage eines strukturell diversen Waldrandes
Der übergangslose Waldrand südlich des geplanten 
Solarparks ist auf einer Breite von bis zu 50 m als ge-
stufter Waldmantel mit Saum zu entwickeln.
Hierbei ist einem strukturreichen Waldmodell der Vor-
zug gegenüber einer schematischen Zonierung zu 
geben . Hinweise werden u.a. im „Merkblatt zur För-
derung von Maßnahmen des Waldnaturschutzes nach 
der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz über die Gewäh-
rung von Zuwendungen für Nachhaltige Waldwirt-
schaft (VwV NWW), Anl. 2 : Hinweise zur Pflege und 
Gestaltung von Waldaußenrändern“ gegeben.  
Initial sind herkunftsgesicherte Sträucher (ausschließ-
lich Laubarten, vorzugsweise fruchtragende wie Eber-
esche, Hasel, Weißdorn und Schlehe) in einem großen 
Pflanzabstand (5m) zu pflanzen (Pflanzung & Fertig-
stellungspflege gem. DIN 18916, Entwicklungs- und 
Unterhaltungspflege gem. DIN 18919). Die weitere 
Waldrandentwicklung hat über eine gelenkte Sukzes-
sion zu erfolgen, bei der im Rahmen einer regelmäßi-
gen Revision regulierend eingegriffen wird.
In den äußeren Saumbereichen sind Requisiten wie 
Steinhaufen und Totholzhaufen einzubringen, die so 
aufgebaut sind, dass sie auch bei aufwachsender gra-
sig-krautiger Vegetation noch ausreichend besonnt 
bleiben. Die Haufen sind daher in einer Höhe von min-
destens 1m anzulegen. Im Zuge der Pflege sind diese 
Strukturen regelmäßig freizustellen. Totholz verbleibt 
bis zum natürlichen Zerfall. Zielarten/-artengruppen 
sind hier die Zauneidechse, Amphibien im Landlebens-
raum und Insekten, speziell auch xylobionte Arten so-
wie generell Ökotonbewohner.  

9. ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25B BAUGB

Die randlichen Baumreihen entlang der den Solarpark 
durchquerenden Feldwirtschaftswege sind dauerhaft 
zu erhalten.

10. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zu-
lässig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. 
Nach Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jah-
ren einschließlich aller Nebeneinrichtungen und Fun-
damente zurückzubauen. Ein Repowering der An-
lage gilt nicht als Betriebsende und bleibt von der 
Rückbauverpflichtung unberührt. Als Folgenutzung 
wird eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

11. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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PV-Modul: 253.854 x Jinko Solar
JKM620N-66NL4M-BDV 620 Wp
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